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Kreistagssitzung in Bayreuth
Am Freitag, 15. Dezember 2023, um 13.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des
Landratsamtes Bayreuth die

26. Sitzung des Kreistages
statt.

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des
Kreistages am22.9.2023

2. Bekanntgaben

3. JährlicheBerichterstattungderZweckverbände;
ZweckverbandStaatlicheGesamtschuleHollfeld

4. Jährliche BerichterstattungderZweckverbände;
FränkischeSchweiz-Museum

5. JährlicheBerichterstattung derZweckverbände;
ZweckverbandRettungsdienst- undFeuerwehralarmierung

6. Brand-undKatastrophenschutz;
Änderung des überörtlichen Gerätebeschaffungsplanes für den
Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis Bayreuth für die Jahre
2021 bis 2024

7. Jagdrecht;
Ausweisung einesAuerWildschutzgebiets amSchneeberg;
Erlass einerVerordnung

8. BayreutherLande. V.;
LEADER-LAGManagement;
Finanzierung für die Jahre 2024-2029

9. RE-Mobilität;
Deutschlandticket;
Erlass einerÄnderungssatzung

10. RE-Klimaschutzmanagement;
Klimacheck;
Verabschiedung

11. RE-Klimaschutzmanagement;
Beantragung von Fördermitteln für die Umsetzung des Klimaanpas
sungskonzeptes

12. Tiefbau;
BT14;
Deckenerneuerung zwischenStadtgrenzeDörnhofundEckersdorf;
Durchführung der Maßnahme und Ermächtigung des Landrats zur
Auftragserteilung

13. Sonstiges,Anfragen
Bayreuth, 5. Dezember 2023
Landratsamt
Wiedemann
Landrat

Allgemeine Vorschrift im Sinne von
Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG)

Nr. 1370/2007')

des Landkreises Bayreuth

über die Festsetzung des Deutschland
tickets einschließlich Ermäßigungsti

cket als Höchsttarif

Satzung

Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und $ 8a
Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeför
derungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Absät
ze 1 und 2, Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes
über den öffentlichen Personennahver
kehr in Bayern (BayÖPNVG), Artikel 17
LKrO sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbin
dung mit Art. 2 Buchstabe 1) der Verord
nung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Land
kreis Bayreuth die nachfolgende allge
meine Vorschrift zur Festsetzung des
Deutschlandtickets als Höchsttarif im
allgemeinen öffentlichen Personennah
verkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur
Gewährung von Ausgleichsleistungen für
finanzielle Nachteile im Zusammenhang
mit der Beförderung von Fahrgästen mit
einemDeutschlandticket.

1 VERORDNUNG (EG) Nr.1370/2007 DES
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND
DES RATES vom 23. Oktober 2007 über
öffentliche Personenverkehrsdienste auf
Schiene und Straße und zur Aufhebung
derVerordnungen (EWG) Nr.1191/69 und
(EWG) Nr.1107/70 des Rates (ABI. L315/1)
in der Fassung der Verordnung (EU)
2016/2338 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom
14. Dezember 2016 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsicht
lich der Öffnung des Marktes für inländi
sche Schienenpersonenverkehrsdienste
(ABI. L 354/22).

Inhalt:
Kreistagssitzung in Bayreuth
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der
Verordnung !EG) Nr. 1370/2007 des Landkreises Bayreuth
über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließ
lieh Ermäßigungsticket als Höchsttarif
4. Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bil
dung von Standesamtsbezirken im Landkreis Bayreuth
vom 30.11.2023
Vollzug des AGPStG;
Zusammenlegung des Standesämter Bad Berneck i.
Fichtelgebirge und Bindlach
Aufgebot eines Sparkassenbuches
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1. Präambel

Bund und Länder haben sich darauf
geeinigt, ein digitales, deutschland
weit gültiges "Deutschlandticket" für
den öffentlichen Personennahver
kehr (ÖPNV)zu einem Einführungs
preis von 49 Euro pro Monat im
monatlich kündbaren Abonnement
einzuführen. Das Deutschlandticket
soll zum 1. Mai 2023 starten. Das
bundesweit gültige Deutschlandti
cket ermöglicht den Fahrgästen mit
einem einfachen und günstigen
Angebot die Nutzung des ÖPNV und
stellt einen Baustein für einen at
traktiven ÖPNV dar. Daneben wird
mit dem von Bund und Ländern
noch zu erarbeitenden Ausbau- und
Modernisierungspakt auch das
verkehrliche Angebot weiterentwi
ckelt.

Bei der Umsetzung des Deutsch
landtickets arbeiten Bund, Länder,
kommunale Spitzenverbände und
Unternehmensverbände eng zusam
men. Bund und Länder stellen für
das Deutschlandticket ab 2023 je
weils 1,5 Milliarden Euro jährlich zur
Verfügung. Hierzu hat der Bund das
Regionalisierungsgesetz (RegG)
angepasst. Bund und Länder haben
sich weiterhin darauf verständigt,
dass die notwendige Auskömmlich
keit des Tarifs für das Deutschlandti
cket gewährleistet wird. Etwaige
Mehrkosten, die den Verkehrsunter
nehmen im Einführungsjahr 2023
entstehen, werden je zur Hälfte von
Bund und Ländern getragen. Auch
in den Folgejahren wollen Bund und
Länder gemeinsam vereinbaren,
wie die Finanzierung durch Ticket
einnahmen und Zuschüsse sicherge
stellt wird.

Auf der Grundlage des angepassten
RegG haben Bund und Länder im
Rahmen von Muster-Richtlinien
zum Ausgleich nicht gedeckter
Ausgaben im öffentlichen Personen
nahverkehr im Zusammenhang mit
dem Deutschlandticket im Jahr 2023
aus Bundes- und Landesmitteln
vom 20. März 2023 (im Folgenden:
Muster-Richtlinien 2023) Maßstäbe
zur einheitlichen Ermittlung des mit
der Einführung des Deutschlandti
ckets verbundenen Ausgleichs abge
stimmt. Die Muster-Richtlinien
regeln die Ausreichung dieser Fi
nanzmittel durch die Länder an die
Aufgabenträger und Aufgabenträ
gerorganisationen des Schienenper
sonennahverkehrs (SPNV) sowie
des allgemeinen öffentlichen Perso
ne nna hver ke hrs (allgemeiner
ÖPNV). Die Muster-Richtlinien sind
von den Ländern jeweils noch auf
die konkreten Verhältnisse vor Ort
anzupassen und umzusetzen. Im
Freistaat Bayern wird dies im Rah
men einer Richtlinie des Freistaats

Bayern zur Umsetzung der Muster
Richtlinien erfolgen (im Folgenden:
Richtlinien Bayern 2023). Die we
sentlichen Teile der bundesweit
abgestimmten MusterRichtlinien
2023 sind verbindlich und bundes
weit einheitlich umzusetzen.

Den Aufgabenträgern obliegt es, auf
dieser Basis den Ausgleich der Aus
wirkungen des Deutschlandtickets
im Verhältnis zu den Verkehrsunter
nehmen des SPNV und des allgemei
nen ÖPNV nach Maßgabe der Ver
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rah
men öffentlicher Dienstleistungsauf
träge oder allgemeiner Vorschriften
zu regeln.

Um eine rechtzeitige Umsetzung des
Deutschlandtickets im allgemeinen
ÖPNV in seinem Zuständigkeitsge
biet zum 1. Mai 2023 sowie eine
rechtskonforme Finanzierung hier
für zu gewährleisten, erlässt der
Landkreis Bayreuth eine allgemeine
Vorschrift im Sinne von Artikel 3
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007 in Form einer Satzung. Die
allgemeine Vorschrift regelt rechts
verbindlich die gemeinwirtschaftli
che Verpflichtung der im Zuständig
keitsgebiet des Landkreises Bay
reuth tätigen Verkehrsunternehmen
des allgemeinen ÖPNV zur Aner
kennung des Deutschlandtickets
sowie im Gegenzug einen Ausgleich
der hierdurch entstehenden finan
ziellen Nachteile unter Bezugnahme
auf die Muster-Richtlinien 2023.
Hierdurch werden die Vorgaben des
RegG bezogen auf das Zuständig
keitsgebiet des Landkreises Bay
reuth umgesetzt.

Am 18. April 2023 ist vom Freistaat
Bayern die Einführung des Ermäßi
gungstickets zum Deutschlandticket
für Auszubildende, Studierende und
Freiwilligendienstleistende be
schlossen worden. Beim Ermäßi
gungsticket handelt es sich um ein
für bestimmte Bezugsberechtigte
vergünstigtes Deutschlandticket.
Die zusätzliche Ermäßigung wird
vom Freistaat Bayern finanziert.
Entsprechende Regelungen sind in
den Richtlinien Bayern 2023 enthal
ten. Die Regelungen der allgemei
nen Vorschrift zum Deutschlandtick
et beanspruchen grundsätzlich auch
insoweit Gültigkeit. Eine Ergänzung
dieser allgemeinen Vorschrift ist
jedoch dann erforderlich, wenn ein
Unternehmen im Zuständigkeitsbe
reich des Aufgabenträgers das Ermä
ßigungsticket verkauft ("lokaler
Vertrieb") und keine Regelung der
entsprechenden gemeinwirtschaftli
chen Verpflichtung und der Aus
gleichleistungen im Rahmen eines
öffentlichen Dienstleistungsauftra
ges mit diesem Unternehmen be
steht. Vor diesem Hintergrund be-

darf es der nachfolgenden Ergän
zungen der allgemeinen Vorschrift
zum Deutschlandticket.

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflicht
ung

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im
Geltungsbereich dieser allgemeinen
Vorschrift (dazu Ziffer 2.4) öffentli
che Personenverkehrsdienste des
allgemeinen ÖPNV erbringen, sind
verpflichtet, während der Laufzeit
dieser allgemeinen Vorschrift (dazu
Ziffer 8) das Deutschlandticket im
Sinne des $ 9 Absatz 1 des Regionali
sierungsgesetzes (RegG) als Höchst
tarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 Ver
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß
den Vorgaben dieser allgemeinen
Vorschrift entsprechend Ziffer 2.2
anzuerkennen (im Folgenden "Tari
fanerkennung" bzw. „Tarifanerken
nungspflicht").

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von
Ziffer 2.1 beinhaltet die Beförderung
von Fahrgästen mit einem gültigen
Deutschlandticket zu den bundes
weit einheitlich geltenden Tarifbe
dingungen gemäß den Tarifbestim
mungen Deutschlandticket vom 7.
März 2023 (Anlage 1), ohne dass den
Fahrgästen hierfür zusätzliche
Kosten entstehen. Die Anerkennung
des Deutschlandtickets verpflichtet
das Verkehrsunternehmen nicht
zum Vertrieb; soweit vorhanden
(gemeinwirtschaftliche Verkehre,
dazu Ziffer 3.1) gelten diesbezüglich
die entsprechenden Regelungen des
jeweiligen öffentlichen Dienstlei
stungsauftrags zwischen dem Ver
kehrsunternehmen und der jeweils
zuständigen Behörde. Die Verkehrs
unternehmen sind im Zusammen
hang mit der Anerkennung des
Deutschlandtickets zudem berech
tigt und verpflichtet, an der bundes
weit abgestimmten Einnahmeauf
teilung für das Deutschlandticket
nach Anlage 2 teilzunehmen. Ent
sprechend sind die hierfür erforder
lichen Daten bereitzustellen, beste
hende Einnahmenansprüche voll
umfänglich geltend zu machen und
gegebenenfalls diese Ansprüche
überschießende Einnahmen abzu
geben. Wenn durch die Fahrgeldzu
scheidungen aus dem Deutschland
ticket kein Nachteilsausgleich in
Anspruch genommen werden muss,
ist der den Soll-Einnahmewert des
jeweiligen Jahres gemäß den Mus
ter-Richtlinien Deutschlandticket
2023 (Anlage 3) übersteigende Be
trag abzuführen. Die Verkehrsunter
nehmen sind zudem verpflichtet,
wenn und soweit im Zusammen
hang mit der Tarifanerkennung
erforderlich, Tarifgenehmigungsan
träge für das Deutschlandticket
selbst zu stellen und/oder bei ent-
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sprechenden Tarifanträgen Dritter
mitzuwirken und keine Einwände
hiergegen vorzubringen. Sie haben
in dem möglichen und erforderli
chen Umfang an der bundesweit
einheitlichen Umsetzung des
Deutschlandtickets mitzuwirken.
Die Umsetzung des Deutschlandti
ckets entsprechend den bundesweit
abgestimmten Kontrollmerkmalen
ist technisch unter Einsatz entspre
chender Kontrollgeräte zu gewähr
leisten; die bundesweit abgestimm
ten Eckpunkte zur Kontrolle des
Deutschlandtickets sind einzuhal
ten. Werden Kosten für die Ertüchti
gung von Kontrollinfrastruktur im
Sinne von Ziffer 5.4.4 der Muster
Richtlinien 2023 in Ansatz gebracht,
ist das Verkehrsunternehmen ver
pflichtet, diese mindestens drei
Jahre im ÖPNV in Deutschland
einzusetzen (vgl. Ziffer 6.2 der Mus
ter-Richtlinien 2023).

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im
Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet zu
dem die Beförderung von Studieren
den, Auszubildenden und Freiwilli
gendienstleistenden mit einem
gültigen ermäßigten Deutschlandti
cket (Ermäßigungsticket) gemäß
Anlage 4. Die Verkehrsunterneh
men sind im Hinblick auf die Aner
kennung des Ermäßigungstickets
zudem berechtigt und verpflichtet,
bei der bundesweiten Einnahmen
aufteilung wie folgt vorzugehen: Das
Ermäßigungsticket ist bei der bun
desweiten Einnahmeaufteilung mit
dem regulären Preis des Deutsch
landtickets ohne die ergänzende
Ermäßigung in Bayern anzusetzen.

2.4 Der Geltungsbereich dieser allge
meinen Vorschrift erstreckt sich
geografisch auf das gesamte Gebiet,
für das der Landkreis Bayreuth
unter Berücksichtigung von beste
henden Regelungen zur Übertra
gung von Zuständigkeiten mit be
nachbarten zuständigen Behörden,
die Befugnis als zuständige Behörde
Im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b)
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
für den allgemeinen ÖPNV innehat.

3. Vorrangige Regelungen öffentli
cher Dienstleistungsaufträge;
Abschluss von Umsetzungsverein
barungen

3.1 Soweit öffentliche Personenver
kehrsdienste im allgemeinen öffent
lichen Personenverkehr auf Grund
lage öffentlicher Dienstleistungsauf
träge erbracht werden (gemeinwirt
schaftliche Verkehrsdienste), gelten
die Regelungen dieses öffentlichen
Dienstleistungsauftrags einschließ
lich etwaiger Ergänzungen und/oder
Nachträge im Grundsatz vorrangig
vor den Regelungen dieser allgemei-

nen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf
die Pflicht zur Tarifanerkennung
nur insoweit, wie der jeweilige öf
fentliche Dienstleistungsauftrag
eine entsprechende Pflicht zurAner
kennung des Deutschlandtickets
enthält; im Übrigen ergibt sich die
Tarifanerkennungspflicht ein
schließlich der hierfür zu gewähren
den Ausgleichsleistungen aus dieser
allgemeinen Vorschrift. Die Umset
zung der Tarifanerkennung im Ein
zelnen, die Ermittlung und Abwick
lung der Ausgleichsleistungen sowie
der erforderlichen Nachweisfüh
rung hierfür erfolgt auf Grundlage
des jeweiligen öffentlichen Dienstlei
stungsauftrags unter vollständiger
Beachtung der Regelungen dieser
allgemeinen Vorschrift.

3.2 Soweit öffentliche Personenver
kehrsdienste eigenwirtschaftlich
erbracht werden, können zur Um
setzung dieser allgemeinen Vor
schrift, soweit erforderlich, Umset
zungsvereinbarungen zwischen dem
jeweiligen Verkehrsunternehmen
und dem Landkreis Bayreuth abge
schlossen werden. In der Umset
zungsvereinbarung kann insbeson
dere die konkrete Abwicklung der
Ausgleichsleistungen sowie der
Nachweisführung nach Maßgabe
dieser allgemeinen Vorschrift gere
gelt werden. Die Umsetzungsverein
barung begründet keinerlei eigen
ständige Tarifanerkennungspflich
ten oderAusgleichsansprüche.

4. Ausgleichsleistungen

4.1 Die Verkehrsunternehmen haben
nach Maßgabe dieser allgemeinen
Vorschrift Anspruch auf Ausgleichs
leistungen für die ihnen durch die
Anerkennung des Deutschlandti
ckets entstehenden finanziellen
Nachteile. Die finanziellen Nachteile
ergeben sich dabei aus einer Gegen
überstellung der Situation mit Aner
kennung des Deutschlandtickets
("Mit-Fall") und der Situation mit
Anwendung der bis dahin geltenden
Tarife ("Ohne-Fall") unter Berück
sichtigung sämtlicher hiermit je
weils verbundenen positiven und
negativen Effekte. Bei der Gegen
überstellung sind die nachfolgenden
Grundsätze zu beachten; die Einzel
heiten sind bei Bedarf im Rahmen
des jeweils zugrunde liegenden
öffentlichen Dienstleistungsauftrags
oder einer Umsetzungsvereinba
rung nach diesen Grundsätzen zu
regeln.

In Bezug auf die Ermittlung der
Höhe der Ausgleichsleistungen
gelten die Ziffern 5.4.1 bis 5.4.8 der
Muster-Richtlinien zum Ausgleich
nicht gedeckter Ausgaben im öffent
lichen Personennahverkehr im

Zusammenhang mit dem Deutsch
landticket im Jahr 2023 aus Bundes
und Landesmitteln vom 20. März
2023 (Muster-Richtlinien 2023) in der
Anlage 3 für das Jahr 2023; für die
folgenden Jahre gelten diese Vorga
ben unter Berücksichtigung der
jeweils geltenden Richtlinien
Deutschlandticket sowie ggf. weiter
gehender Vorgaben insbesondere
des Bundes, des Freistaates Bayern
oder der EU-Kommission für das
jeweilige Jahr entsprechend. Dies
gilt gleichermaßen auch für das
Ermäßigungsticket zum Deutsch
landticket; dieses ist im ersten
Schritt der Ermittlung der Höhe der
Ausgleichsleistungen wie das regu
läre Deutschlandticket zu berück
sichtigen. Im zweiten Schritt ist
sodann eine gesonderte Darstellung
der Höhe der zusätzlichen Aus
gleichsleistungen für die Ermäßi
gungstickets nach Maßgabe der
Richtlinien über die Gewährung von
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich
nicht gedeckter Ausgaben im öffent
lichen Personennahverkehr im
Zusammenhang mit dem Deutsch
landticket im Jahr 2023 im Freistaat
Bayern vom 6.7.2023 in Anlage 5
(Richtlinien Bayern 2023) erforder
lich.

Für vollständig neu eingeführte
verkehrliche Angebote, für die keine
Referenzwerte des Jahres 2019
ermittelt werden können, ist zur
Ermittlung der Soll-Einnahmen
ausnahmsweise die Nutzung von Ist
Daten des Jahres 2022 zulässig.
Sofern keine Werte aus den Vorjah
ren bestehen, sind validierte Pro
gnosedaten zulässig. Diese Progno
sedaten müssen unter Berücksichti
gung der tatsächlichen Ist-Daten zur
Nutzung mit dem Deutschlandticket
und der preislichen Elastizität beim
Nachweisverfahren validiert wer
den.

4.1.1 Bezüglich der Ausgleichsleistungen
auf Grundlage des § 45a PBefG ist
zur Vermeidung von Verwerfungen
im Zusammenhang mit der Tarifa
nerkennung des Deutschlandtickets
eine entsprechende Erklärung zum
Verfahren der Berechnung der Aus
gleichsleistungen vom Verkehrsun
ternehmen gegenüber der für den
Ausgleich nach § 45a PBefG zustän
digen Bezirksregierung erforder
lich, so lange keine landesgesetzli
che Regelung zur Ersetzung des §
45a PBefG besteht. Ausgleichslei
stungen nach Maßgabe dieser allge
meinen Vorschrift werden insoweit
nicht gewährt.

4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen
für sonstige Tarifmaßnahmen blei
ben unberührt. Dies gilt insbesonde
re für den gesetzlichen Ausgleichs
anspruch nach den $$ 228 ff. SGB IX.
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Dies gilt gleichermaßen auch für
weitere bestehende Tarifvorgaben
und darauf bezogene Ausgleichsre
gelungen des Landkreises Bayreuth
(ggf. aktuell für das 365-Euro-Ticket)
oder Dritter, die für das Verkehrsun
ternehmen Geltung beanspruchen.
Bestehen mehrere Ausgleichsrege
lungen nebeneinander; insbesonde
re bei Tarifvorgaben im Rahmen
verschiedener allgemeiner Vor
schriften, ist sicherzustellen, dass
Ausgleichsleistungen für dieselbe
Tarifvorgabe nicht mehrfach ge
währt werden. Hierzu sind die jewei
ligen Tarifvorgaben und die hierfür
gewährten Ausgleichsleistungen im
Rahmen der Nachweisführung
(dazu Ziffer 5) jeweils getrennt und
nachvollziehbar darzustellen.

4.1.3 Der Landkreis Bayreuth kann künf
tig auch zusätzliche Tarifvorgaben
undAusgleichsregelungen treffen.

4.1.4 Für das Ermäßigungsticket, den
Umstellungsaufwand und das digi
tale Nachweisverfahren bei dem
Ermäßigungsticket für Studierende
gilt Ziffer 4.3.5 der Richtlinien Bay
ern 2023.

4.2 Bestehende Regelungen in öffentli
chen Dienstleistungsaufträgen
bleiben unberührt.

4.3 Die Ausgleichsleistungen nach
dieser allgemeinen Vorschrift sind
der Höhe nach begrenzt auf den
finanziellen Nettoeffekt nach Artikel
3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und
Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit
dem Anhang der Verordnung (EG)
Nr.1370/2007. Diesbezüglich gilt:

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die
Erfüllung der 'Tarifpflicht aus dieser
allgemeinen Vorschrift entspricht
nach dem Anhang der Verordnung
(EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller
(positiven und negativen) Auswir
kungen aus der Erfüllung der Tarif
pflicht im Geltungsbereich dieser
allgemeinen Vorschrift in Bezug auf
das Deutschlandticket. Für die Er
mittlung des finanziellen Nettoef
fekts ist somit eine Aufstellung aller
Auswirkungen auf die Kosten und
Einnahmen vorzunehmen. Bei den
Auswirkungen auf die Einnahmen
erfolgt eine Gegenüberstellung der
Differenz des "Mit-Falls" und des
"Ohne-Falls" entsprechend Ziffer 4.1.
Weitergehende Auswirkungen auf
die Einnahmen können berücksich
tigt werden, soweit diese im Einzel
fall nachweisbar sind. Die Auswir
kungen auf die Kosten (Ausgaben)
richten sich ebenfalls nach Ziffer 4.1.

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
werden bei gemeinwirtschaftlichen
Verkehren im Rahmen des jeweili-
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gen öffentlichen Dienstleistungsauf
trags umgesetzt. Dies gilt insbeson
dere auch im Hinblick auf das Erfor
dernis einer Trennungsrechnung
gemäß Ziffer 5 sowie die Gewährlei
stung eines Anreizes gemäß Ziffer 7
des Anhangs der Verordnung (EG)
Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die
Vermeidung einer Überkompensati
on gilt Ziffer 4.3.4; die Umsetzung ist
im Rahmen des jeweiligen öffentli
chen Dienstleistungsauftrags zu
gewährleisten.

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkeh
ren werden die Anforderungen des
Anhangs der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007 wie folgt gewährleistet:

- Die Vorgaben zur Trennungsrech
nung gemäß Ziffer 5 des Anhangs
der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007 sind einzuhalten.

- Im Hinblick auf den angemesse
nen Gewinn nach Ziffer 6 des
Anhangs der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007 gilt Ziffer 4.3.4.

4.3.4 Die Ausgleichsleistungen nach
dieser allgemeinen Vorschrift dürfen
nicht zu einer Überkompensation im
Sinne des Anhangs der Verordnung
(EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Ver
meidung einer Überkompensation
wird unter Beachtung der Vorgaben
von Ziffer 6 des Anhangs in Bezug
auf den angemessenen Gewinn wie
folgt gewährleistet: Die Überkom
pensationskontrolle ist jährlich
durchzuführen. Die Ausgleichslei
stung darf den finanziellen Nettoef
fekt aus der Tarifanerkennung des
Deutschlandtickets nicht überstei
gen. Ein höherer Gewinn kann im
Einzelfall als angemessen akzeptiert
werden, wenn die Verkehrsdienste
in einem europaweit bekanntge
machten Vergabeverfahren mit
mehreren Bietern vergeben wurde
und das Verkehrsunternehmen
nachweist, dass es über die Laufzeit
des öffentlichen Dienstleistungsauf
trags, ohne Betrachtung der Corona
geprägten Jahre 2020 bis 2022, eine
höhere Umsatzrendite mit den zu
grunde liegenden Verkehrsdiensten
erzielt hat. Das Verkehrsunterneh
men stellt die für die Beurteilung
erforderlichen Daten zu den Kosten
und Erlösen umfassend zur Verfü
gung und ermöglicht so die Über
prüfung des Vorliegens einer Über
kompensation. Bei der Ermittlung
des angemessenen Gewinns in öf
fentlichen Dienstleistungsaufträgen
sind Kosten nur maximal in der
Höhe berücksichtigungsfähig, die
sich aus dem öffentlichen Dienstlei
stungsauftrag ergibt. Bei Bedarf
können restriktivere Regelungen für
den Einzelfall getroffen werden.
Änderungen beim Angebot und
Angebotsunterbrechungen sind

entsprechend Ziffer 4.1 angemessen
zu berücksichtigen. Die Berechnung
einschließlich der Datengrundlagen
müssen einer Überprüfung durch
den Landkreis Bayreuth oder des
sen Beauftragten zugänglich ge
macht werden (vgl. Ziffer 5.8). Zum
Nachweis einer nicht vorhandenen
Überkompensation ist eine unter
nehmensindividuelle Aufstellung
über die Berechnung des finanziel
len Nettoeffekts aus der Erfüllung
der Tarifpflicht im Geltungsbereich
dieser allgemeinen Vorschrift in
Bezug auf das Deutschlandticket
entsprechend Ziffer 4.3.1 differen
ziert nach gemeinwirtschaftlichen
Verkehren und eigenwirtschaftli
chen Verkehren jeweils bis zum 31.
Januar des zweiten auf das abzu
rechnende Jahr folgenden Kalen
derjahres vorzulegen.

Als Ergebnis der Aufstellung ist
unter Berücksichtigung der Aus
gleichsleistungen nach Maßgabe
dieser allgemeinen Vorschrift die
nicht erfolgte Überkompensation
auszuweisen. Die Richtigkeit dieser
Aufstellung ist bezogen auf jeden
bestehenden öffentlichen Dienstlei
stungsauftrag bzw. jeden eigenwirt
schaftlichen Verkehr von einem
Steuerberater oder Wirtschaftsprü
fer zu bestätigen; betreibt das Ver
kehrsunternehmen im Geltungsbe
reich dieser allgemeinen Vorschrift
mehrere eigenwirtschaftliche Ver
kehre können die Nachweise ge
samthaft hierfür erbracht werden.
Sollte im Einzelfall dennoch eine
Überkompensation festgestellt
werden, hat das Verkehrsunterneh
men den überkompensierenden
Betrag zur Vermeidung einer unzu
lässigen Beihilfe einschließlich
Zinsen ab dem Eintritt der Über
kompensation zurückzuzahlen.

5. Darlegungs- und Nachweispflich
ten

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die
Darlegungs- und Nachweispflicht
für sämtliche in dieser allgemeinen
Vorschrift geregelten Voraussetzun
gen und Anforderungen an die Ge
währung der Ausgleichsleistungen.
Es ist verpflichtet, sämtliche für die
Durchführung dieser allgemeinen
Vorschrift erforderlichen Angaben
vollständig und wahrheitsgemäß zu
machen.

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind
verpflichtet für ihren Vertrieb (um
fasst eigene Verkäufe des Verkehrs
unternehmens und Verkäufe im
Namen/auf Rechnung des Verkehrs
unternehmens) sicherzustellen,
dass bis zum 20. eines Monats für
den Vormonat alle Verkäufe des
Deutschlandtickets an die von der



Arbeitsgemeinschaft aus dem Ver
band Deutscher Verkehrsunterneh
men e.V., der Deutschlandtarifver
bund GmbH, dem Bundesverband
Deutscher Omnibusunternehmen
e.V. und dem Bundesverband Schie
nenNahverkehr e.V. gebildete EAV
Clearingstelle gemeldet werden. Der
Landkreis Bayreuth erhält eine
Abschrift derMeldung.

5.3 Für die Antragstellung des Land
kreises Bayreuth beim Freistaat
Bayern gemäß Ziffer 7.1 der Muster
Richtlinien 2023 bzw. der jeweils
geltenden Richtlinien Deutschland
ticket am 30. September 2023 sind
von den Verkehrsunternehmen bis
zum 14. August 2023 vorzulegen:

Berechnungen bzw. eine Schät
zung/Prognose der Höhe der
voraussichtlichen Ausgleichslei
stungen auf Grundlage der in
Ziffer 5.4 Muster-Richtlinien 2023
genannten Berechnungsmethode;

- Prognosen der Verbundorganisa
tionen über die Minderungen
gemäß Ziffer 5.4.1 Muster
Richtlinien 2023 sowie weitere
begründete Unterlagen; sofern
entsprechende Daten von der
Verbundorganisation nicht zur
Verfügung gestellt werden, hat das
Verkehrsunternehmen entspre
chende Prognosen und begrün
dende Daten selbst vorzulegen;

- Prognose der Anzahl der verkauf
ten Ermäßigungstickets. Diese
sind getrennt auszuweisen nach
Studierenden sowie den weiteren
Berechtigten (Auszubildende und
Freiwilligendienstleistende). Die
Studierenden sind entsprechend
getrennt nach den einzelnen
solidarischen Semeslertickets
beziehungsweise ohne Semester
ticket auszuweisen. Wo möglich,
sollen diese Prognosen von den
Verbundorganisationen erstellt
werden;

- Prognose der tariflichen Minder
einnahmen durch das Ermäßi
gungsticket. Diese sind getrennt
auszuweisen nach Studierenden
sowie den weiteren Berechtigten
(Auszubildende und Freiwilligen
dienstleistende). Die Studieren
den sind entsprechend getrennt
nach den einzelnen solidarischen
Semestertickets beziehungsweise
ohne (solidarisches) Semesterti
cket auszuweisen. Wo möglich,
sollen diese Prognosen von den
Verbundorganisationen erstellt
werden.

5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem
bis dahin letztverfügbaren Stand bis
zum 31. März 2024 die nachfolgend
aufgeführten Daten und Nachweise:

- die gemäß Ziffer 5.6 der Richtli
nien Bayern 2023 ermittelte An
zahl der verkauften Ermäßigungs
tickets; die Tickets sind getrennt
auszuweisen nach Studierenden
sowie den weiteren Berechtigten
(Auszubildene und Freiwilligen
dienstleistende); die Angaben zu
den Studierenden sind getrennt
nach den einzelnen solidarischen
Semestertickets beziehungsweise
ohne Semesterticket darzustellen;

- Nachweise über die im Zusam
menhang mit der Anerkennung
des Ermäßigungstickets entstan
denen (Mehr-)Kosten, soweit
diese gemäß Ziffer 4.3.5 der Richt
linien Bayern 2023 ausgeglichen
werden.

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum
31. Januar 2025 die nachfolgend
aufgeführten Daten und Nachweise.
AufAnforderung sind die zugrunde
liegenden Daten und Berechnungen
offenzulegen. Soweit bezogen auf
die Vorlage der endgültigen Daten
und Nachweise das endgültige Er
gebnis der jeweiligen Einnahmen
aufteilung maßgeblich ist, dies je
doch zum 31. Januar 2025 noch nicht
vorliegt, wird der zu diesem Zeit
punkt letztverfügbare Stand der
Einnahmenaufteilung (jedoch nicht
älter als einen Monat) zugrunde
gelegt; eine spätere Korrektur findet
ungeachtet der Pflicht zum Nachrei
chen von Testaten nicht statt.

5.5.1 Für den Referenzzeitraum Mai bis
Dezember 2019 sind die nachfolgen
den Daten und Nachweise vorzule
gen:

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem
Zeitraum für jeden Tarifbereich
(Verbundtarife, Übergangstarife,
landesweite Tarife, Haustarif), in
dem das Verkehrsunternehmen
tätig ist;

- die für den jeweiligen Monat dem
Verkehrsunternehmen zugeord
neten Fahrausweise und Erlöse
differenziert nach der jeweiligen
Kartenart und Preisstufe sowie
die Höhe des Tarifs. Zusätzlich
anzugeben ist der Umfang der
Betriebsleistungen im gesamten
Kalenderjahr 2019 in Soll
Fahrplan-Kilometern;

- Bestätigungen der Verbundorga
nisationen über die aufzuteilen
den Einnahmen der Monate Mai
bis Dezember 2019 und die EAV
sowohl für die hochgerechneten
als auch für die tatsächlichen
Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufü
gen sind auch betragsmäßige
Erlösminderungen aus Vertriebs
provisionen.

Falls plausibel dargelegt werden
kann, dass eine monatliche Aufstel
lung nicht möglich ist, sind jeden
falls die Zeiträume vor Einführung
des Deutschlandtickets, nach Ein
führung des Deutschlandtickets und
nach Einführung des Ermäßigungs
tickets getrennt darzustellen.

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifan
passungen auf den Zeitraum Mai bis
Dezember 2023 beziehungsweise auf
das jeweils abzurechnende Kalen
derjahr hochgerechneten tatsächli
chen Fahrgeldeinnahmen sind vor
zulegen:

- für die im Referenzzeitraum (Zif
fer 5.5.1) bestehenden Kartenar
ten und Preisstufen die jeweilige
Höhe des Tarifs;

- soweit sich in Einzelfällen keine
entsprechenden Referenzpreise
zuordnen Jassen oder es sich um
stückzahlunabhängige Pauschal
angebote handelt, die mittels der
aus der Berechnung nach Ziffer
5.5.1.1 Satz 1 der Muster
Richtlinien 2023 abgeleiteten
durchschnittlichen prozentualen
Tarifanpassung hochgerechneten
Höhe des jeweiligen rechneri
schen Tarifs;

- die Anzahl der Abonnentinnen
und Abonnenten im April 2023
und im Januar 2024;

- der Umfang der Betriebsleistun
gen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-,
bzw. Zug-Kilometern im Betriebs
jahr 2023 und das Verhältnis zum
Kalenderjahr 2019.

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der
Höhe der Ausgleichsleistungen sind
bezogen auf das Kalenderjahr 2023
vorzulegen:

- die gemäß Ziffer 5.5.1.2 der Mus
ter-Richtlinien 2023 ermittelten,
anzusetzenden tatsächlichen
Fahrgeldeinnahmen der Monate
Mai bis Dezember 2023;

- die gemäß Ziffer 5.6 der Richtli
nien Bayern 2023 ermittelte An
zahl der verkauften Ermäßigungs
tickets; die Tickets sind getrennt
auszuweisen nach Studierenden
sowie den weiteren Berechtigten
(Auszubildene und Freiwilligen
dienstleistende); die Angaben zu
den Studierenden sind getrennt
nach den einzelnen solidarischen
Semestertickets beziehungsweise
ohne Semesterticket darzustellen;

- Bestätigung der Verbundorgani
sationen zum Ergebnis der Ein
nahmenaufteilung; auf Anforde
rung sind diese auch für die Vor
jahre vorzulegen;
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- die jeweils maßgeblichen Rege
lungen und/oder Vereinbarungen
zur Durchführung der Einnah
menaufteilung für die Tarife, die
das Verkehrsunternehmen an
wendet oder anerkennt; auf An
forderung sind diese auch für die
Vorjahre vorzulegen;

- Nachweise über die erzielten
Einnahmen und Erlöse sowie zur
Einnahmenaufteilung bei Ge
meinschaftstarifen einschließlich
der Zuordnung zum jeweils für
den öffentlichen Dienstleistungs
auftrag oder den eigenwirtschaft
lichen Verkehr maßgeblichen
Zuständigkeitsgebiet für die Mona
te Mai bis Dezember 2023; sollte
der Nachweis nicht fristgerecht
vorliegen, ist zunächst eine vor
läufige Bescheinigung des jeweili
gen Verbundes über die Einnah
menzuscheidung beizubringen;
der Nachweis ist in diesem Fall
schnellstmöglich nachzureichen;

- Nachweise über die im Zusam
menhang mit der Anerkennung
des Deutschlandtickets entstan
denen (Mehr-)Kosten, soweit
diese nach Maßgabe der Muster
Richtlinien 2023 ausgeglichen
werden;

- Nachweise über die im Zusam
menhang mit der Anerkennung
des Ermäßigungstickets entstan
denen (Mehr-)Kosten, soweit
diese gemäß Ziffer 4.3.5 der Richt
linien Bayern 2023 ausgeglichen
werden;

Nachweise über positive oder
negative Effekte hinsichtlich der
Ausgleichszahlungen auf Grund
lage der §§ 228 ff. SGB IX nach
Maßgabe von Ziffer 5.4.1 der Mus
ter-Richtlinien 2023;

- Nachweise über Minderungen
anderer Ausgleichsleistungen aus
allgemeinen Vorschriften nach
Maßgabe von Ziffern 5.4.1 und
5.4.3 der Muster-Richtlinien 2023;

- Nachweise über positive und
negative Effekte für das Verkehrs
unternehmen in Bezug auf Ver
triebsprovisionen, die sich aus der
Anerkennung des Deutschlandti
ckets für die Monate Mai bis De
zember 2023 ergeben;

- Bestätigungen der Verbundorga
nisationen über die betragsmäßi
gen Erlösminderungen aus Ver
triebsprovisionen bzw. Einspa
rungen von Vertriebsprovisionen.

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der
Höhe der Ausgleichsleistungen sind
bezogen auf die gesamte Laufzeit
des öffentlichen Dienstleistungsauf-
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trags bzw. die gesamte Laufzeit der
einem eigenwirtschaftlichen Ver
kehr zugrunde liegenden Linienge
nehmigungen vorzulegen:

- vollständige Angaben über die
durch das Verkehrsunternehmen
verkauften Tarife und Tickets
(kassentechnische Einnahmen)
jeweils differenziert nach Kalen
dermonaten und allen Kartenar
ten und Preisstufen einschließlich
der Höhe der Tarife und der
Stückzahlen jeweils für die Tarife,
die das Verkehrsunternehmen
anwendet;

- vollständige Angaben über die
durch das Verkehrsunternehmen
erzielten Fahrgelderlöse differen
ziert nach Kalendermonaten und
allen Kartenarten und Preisstufen
einschließlich der Höhe der Tarife
und der Stückzahlen jeweils für
die Tarife, die das Verkehrsunter
nehmen anwendet oder aner
kennt; maßgeblich sind bei Ge
meinschaftstarifen, vorbehaltlich
der nachfolgenden Regelung, die
endgültigen Ansprüche des Ver
kehrsunternehmens nach Maßga
be der Einnahmenaufteilungen;

- vollständige Angaben zur jeweili
gen Ergiebigkeit (Euro je Perso
nenkilometer und Tarifsorte) und
Verkehrsleistung (Reiseweiten,
Gesamtnachfrage in Personen
und Personenkilometern), soweit
diese Daten im Rahmen der jewei
ligen Einnahmenaufteilung zu
Grunde gelegt werden;

- Nachweis über weitere Tarifvor
gaben und deren tarifliche Aus
wirkungen (Mindereinnahmen)
einschließlich der hierfür gewähr
ten Ausgleichsleistungen; diese
sind von den tariflichen Auswir
kungen (Mindereinnahmen) des
Deutschlandtickets und den hier
für gewährten Ausgleichsleistun
gen nachvollziehbar abzugren
zen, sodass ein doppelter Aus
gleich ausgeschlossen ist;

- Nachweis der nicht vorhandenen
Überkompensation gemäß Ziffer
4.3.4 einschließlich Bestätigung
der Einhaltung der im Rahmen
dieser allgemeinen Vorschrift
geregelten Anforderungen sowie
der korrekten Ermittlung und
sachlichen Richtigkeit der Daten;

- Bestätigung der Richtigkeit der
gemachten Angaben und vorge
legten Daten.

5.6 Der Landkreis Bayreuth kann vom
Verkehrsunternehmen die Vorlage
weiterer Angaben und Nachweise
verlangen, soweit dies zur Erfüllung
der Nachweispflichten nach den

Muster-Richtlinien 2023 oder insbe
sondere aufgrund von Rechtsvor
schriften sowie Anforderungen der
EU-Kommission oder des Obersten
Rechnungshofes erforderlich ist.
Werden die unter Ziffern 5.2 bis 5.5
genannten sowie ggf. darüber hin
aus die gemäß Satz 1 geforderten
Unterlagen und Nachweise nicht
fristgerecht vorgelegt, kann die
Ausgleichsleistung für das das je
weils abzurechnende Jahr ganz oder
teilweise versagt werden. Bereits
geleistete Abschlagszahlungen sind
insoweit zurückzuzahlen.

5.7 Die Darlegungs- und Nachweisfüh
rung erfolgt bei gemeinwirtschaftli
chen Verkehren unter Beachtung
der vorstehenden Grundsätze auf
Basis des jeweils geltenden öffentli
chen Dienstleistungsauftrags nach
Maßgabe der dortigen Regelungen.
Bei eigenwirtschaftlichen Verkeh
ren können in der Umsetzungsver
einbarung ergänzende Regelungen
zur Darlegungs- und Nachweisfüh
rung getroffen werden. Im Einzelfall
können bei Bedarf Abweichungen
oder Konkretisierungen zu den im
Rahmen dieser allgemeinen Vor
schrift geregelten Nachweispflich
ten geregelt werden.

5.8 Der Landkreis Bayreuth kann die
von dem Verkehrsunternehmen
nach Maßgabe dieser allgemeinen
Vorschrift beizubringenden Daten,
Nachweise, Kalkulationen, Testate
oder ähnliches selbst oder durch
einen von ihm bestimmten, zur
Verschwiegenheit verpflichteten
Dritten prüfen lassen. Das Verkehrs
unternehmen ist verpflichtet, auf
entsprechendes Verlangen Einblick
in die hierfür notwendigen Unterla
gen zu gewähren.

5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung
und Verarbeitung von Betriebs-,
Geschäfts- sowie ggf. personenbezo
genen Daten werden die jeweils
geltenden rechtlichen Vorgaben
beachtet. Sofern die jeweils gelten
den Richtlinien Deutschlandticket
diesbezüglich weitergehende Vorga
ben trifft, werden diese ebenfalls
umgesetzt. Bei Bedarf werden hier
zu entsprechende Vereinbarungen
zwischen Verkehrsunternehmen
und dem Landkreis Bayreuth getrof
fen. Gleiches gilt in Bezug auf die
Aufbewahrung der zugrunde liegen
den Unterlagen und Daten sowie für
die hierfür geltenden Fristen.

6. Abwicklung der Ausgleichsleistun
gen, Abschlagszahlungen

6.1 Soweit in dem jeweiligen öffentli
chen Dienstleistungsauftrag oder
der Umsetzungsvereinbarung keine
entsprechende Regelung getroffen



wird, gewährt der Landkreis Bay
reuth dem Verkehrsunternehmen im
Jahr 2023 zum 30.4.2023 Abschlags
zahlungen in Höhe von insgesamt 90
Prozent der prognostizierten Min
dereinnahmen der Monate Mai bis
August aufgrund derEinführung des
Deutschlandtickets auf Grundlage
einer Prognoserechnung zu erwar
tenden Mindereinnahmen für das
Kalenderjahr (abzurechnendes
Jahr). Eine weitere Abschlagszah
lung von 100 Prozent der prognosti
ziertenMindereinnahmen derMona
te September bis Dezember wird
dem Verkehrsunternehmen zum
15.8. des abzurechnenden Jahres
gewährt. Die Grundlage und der
Zeitplan für die Abschlagszahlungen
ab dem Jahr 2024 werden abhängig
von den verfügbaren Daten jeweils
rechtzeitig festgelegt.

6.2 Zur Ermittlung der Höhe der Ab
schlagszahlungen gemäß Ziffer 6.1
bezogen auf das Jahr 2023 hat das
Verkehrsunternehmen dem Land
kreis Bayreuth bis zum 17. April 2023
die erforderlichen Prognoserech
nungen als Nachweis vorzulegen
und in das Online-Portal unter
https://dtby.intraplan.de/site/loqin
des Freistaates Bayern einzustellen.
Der Betreiber des Online-Portals ist
als datenschutzrechtlich Verant
wortlicher zur Verarbeitung perso
nenbezogener Daten berechtigt,
soweit dies zur Abwicklung der
Leistungen erforderlich ist. Wird der
Nachweis erst zu einem späteren
Zeitpunkt erbracht, verschieben
sich ggf. die Zeitpunkte für die Ab
schlagszahlungen entsprechend.
Sollten sich die Prognoserechnun
gen aufgrund der Verkaufsdaten
ändern, so hat das Verkehrsunter
nehmen dies dem Landkreis Bay
reuth unverzüglich anzuzeigen. Der
Landkreis Bayreuth entscheidet auf
dieser Basis über eine erforderliche
Anpassung der Abschlagszahlun
gen.

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlun
gen gemäß Ziffern 6.1 und 6.2 ge
währt der Landkreis Bayreuth Ab
schlagszahlungen auf die Aus
gleichsleistungen für die Minderein
nahmen aus dem Ermäßigungsticket
wie folgt: Zum 15. August 2023 kann
eine erste Prognose der voraussicht
lich verkauften Ermäßigungstickets
bei der Antragsstellung der Ab
schlagszahlung angegeben werden.
Zudem können Abschlagszahlungen
jeweils zum 15. des auf den Verkauf
folgenden Monats über das Portal
https://dtby.intraplan.de/site/loqin
beantragt werden. Hierzu ist dort die
Anzahl der jeweils verkauften Ermä
igungstickets zu melden. Die auf
Grundlage des Antrags zum 15.
August 2023 erfolgten Abschlagszah
lungen werden verrechnet. Das

Unternehmen kann sich zu der
Antragsstellung auch eines Dienst
leisters bedienen. Der Betreiber des
Online-Portals ist als datenschutz
rechtlich Verantwortlicher zur Ver
arbeitung personenbezogener Da
ten berechtigt, soweit dies zur Ab
wicklung der Leistungen erforder
lich ist.

6.4 Die endgültige Ermittlung der Aus
gleichsleistungen nach Maßgabe
dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt
unter Berücksichtigung der Ab
schlagszahlungen nach Ziffern 6.1
und 6.3. Die endgültige Ermittlung
der Ausgleichsleistungen beinhaltet
auch eine Regelung zu Nachzahlun
gen bzw. zum Umgang mit Überzah
lungen (Rückerstattung oder Ver
rechnung) einschließlich etwaiger
Verzinsungen.

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Ab
satz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007

7.1 Der Landkreis Bayreuth ist über die
auf Grundlage dieser allgemeinen
Vorschrift gewährten Ausgleichslei
stungen berichtspflichtig gemäß
Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr.1370/2007. Soweit ein öffent
licher Dienstleistungsauftrag be
steht, sind die Ausgleichsleistungen
nach Maßgabe dieser allgemeinen
Vorschrift Bestandteil der Aus
gleichsleistungen auf Grundlage des
jeweiligen öffentlichen Dienstlei
stungsauftrags; sie werden somit
gesamthaft zusammen mit den
Ausgleichsleistungen dieses öffentli
chen Dienstleistungsauftrags im
Rahmen des Berichts nach Art. 7
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007 dargestellt.

7 .2 Sofern dies für die Gewährleistung
der Berichtspflicht nach Artikel 7
Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1370/2007 erforderlich ist, kön
nen Daten, die im Zusammenhang
mit dieser allgemeinen Vorschrift
stehen, auch nachträglich von den
Verkehrsunternehmen eingefordert
werden. Verkehrsunternehmen,
denen ein Ausgleich aufgrund dieser
allgemeinen Vorschrift gewährt
wird, können sich insoweit nicht auf
Vertraulichkeit bzw. die Geheimhal
tung der von ihnen gemachten Anga
ben berufen.

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer;
Außerkrafttreten

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt
gemäß am Tag nach ihrer Bekannt
machung im Amtsblatt des Land
kreises Bayreuth in Kraft. Die Ver
pflichtung nach den Ziffern 2.1 und
2.2 tritt zum 1. Mai 2023 in Kraft. Die

Verpflichtung nach Ziffer 2.3 tritt
zum 1. September 2023 in Kraft.

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2023 außer
Kraft. Die Abwicklung des Verfah
rens über die Gewährung von Aus
gleichsleistungen für das Jahr 2023
wird auch nach dem Außerkrafttre
ten gemäß Satz 1 nach den Regelun
gen dieser allgemeinen Vorschrift zu
Ende geführt (insbesondere Erfül
lung sämtlicher Nachweispflichten
durch die Verkehrsunternehmen
und Durchführung der Schlussab
rechnung durch den Landkreis
Bayreuth. Die allgemeine Vorschrift
kann durch Anderungsatzung ver
längert, geändert oder aufgehoben
werden.

8.3 Der Landkreis Bayreuth kann diese
allgemeine Vorschrift und die damit
verbundene Pflicht zur Anerken
nung des Deutschlandtickets außer
Kraft setzen, insbesondere wenn der
Bund oder der Freistaat Bayern
keine ausreichende Unterstützung
des Deutschlandtickets mehr sicher
stellen, um die auf Basis der allge
meinen Vorschrift bestehenden
Ausgleichsansprüche vollumfäng
lich zu befriedigen. Im Falle eines
vorzeitigen Außerkraftsetzens ent
fällt der Ausgleichsanspruch mit
Wirkung für die Zukunft; ein ange
messener Vorlauf ist zu gewährleis
ten.

Bayreuth, 1. Dezember 2023
Landratsamt Bayreuth
Wiedemann
Landrat

Anlagen

Anlage 1: Tarifbestimmungen Deutsch
landticket (Stand vom 7.3.2023)

Anlage 2: Beschluss für ein bundesweites
Clearingverfahren zur Zu
scheidung der Einnahmen aus
dem Deutschlandticket auf
Basis des "Leipziger Modellan
satzes vom 20. März 2023

Anlage 3: Muster-Richtlinien zum Aus
gleich nicht gedeckter Ausga
ben im öffentlichen Personen
nahverkehr im Zusammen
hang mit dem Deutschlandti
cket im Jahr 2023 aus Bundes
und Landesmitteln vom
20.03.2023 (Muster-Richtlinien
2023)

Anlage 4: Besondere Bestimmungen
zum bayerischen ermäßigten
Deutschlandticket für Auszu
bildende, Studierende und
Freiwilligendienstleistenden
(Ermäßigungsticket)
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Anlage 5: Richtlinien über die Gewäh
rung von Billigkeitsleistungen
zum Ausgleich nicht gedeckter
Ausgaben im öffentlichen
Personennahverkehr im Zu
sammenhang mit dem
Deutschlandticket im Jahr
2023 im Freistaat Bayern vom
6.7.2023 (Richtlinien Bayern
2023)

4. Verordnung
zur Änderung derVerordnung über die
Bildung von Standesamtsbezirken im

Landkreis Bayreuth

vom 30.11.2023

$1

Die Verordnung über die Bildung von
Standesamtesbezirken im Landkreis
Bayreuth vom 8.11.2000, geändert durch
die Verordnung vom 15.3.2006, durch die
Verordnung vom 6.12.2010 und durch die
Verordnung vom 12.11.2012 wird wie folgt
geändert:

1. $3derVerordnungwird gestrichen.

2. $5 derVerordnung wird wie folgt neu
gefasst:

$5

Standesamt Bindlach

1. Der Standesamtsbezirk des Standes
amtesBindlachumfasst

a) das Gebiet derGemeinde Bindlach
b) dasGebiet derStadt Goldkronach
c) das gemeindefreie Gebiet Goldkro
nacherForst

d) das Gebiet der Stadt Bad Berneck
i.Fichtelgebirge.

2. Das Standesamt Bindlach hat seinen
Sitz inBindlach.

$2

Die Änderung der Verordnung tritt zum
1.1.2024inKraft.

Bayreuth, 30. November 2023
Wiedemann
Landrat

VollzugdesAGPStG;
Zusammenlegung der Standesämter
BadBerneck i.Fichtelgebirge und Bind
lach

Vereinbarung
über die Zusammenlegung

der Standesämter

Bad Berneck i.Fichtelgebirge (09472802)
und Bindlach (09472803)

Die GemeindeBindlach,
vertreten durch den 1. Bürgermeister
Christian Brunner, Rathausplatz 1, 95463
Bindlach,
-imFolgenden"Gemeinde" genannt-,

und

die StadtBadBerneck i. Fichtelgebirge,
vertreten durch den 1. Bürgermeister
Jürgen Zinnert, Bahnhofstraße 77, 95460
BadBernecki.Fichtelgebirge,
-imFolgenden"Stadt" genannt-

schließen folgende Vereinbarung über
dieÜbertragung derAufgaben des Stan
desamtes Bad Berneck aufdas Standes
amtBindlach:

$1
Aufgrund der Beschlüsse der Gemeinde
Bindlach vom 3.7.2023 und der Stadt Bad
Berneck i. Fichtelgebirge vom 15.6.2023,
werden die Aufgaben des Standesamtes
Bad Berneck i. Fichtelgebirge in vollem
Umfang auf das Standesamt Bindlach
übertragen ("Große Übertragung" gemäß
Art. 2Abs. 2 Satz 1 AGPStG).

$2
Die Stadt zahlt für die Leistungen des
Standesamts Bindlach ab 1.1.2024 eine
jährliche Umlage in Höhe von 8 € pro
Einwohner. Die maßgebliche Einwohner
zahl ergibt sich aus den vom Statistischen
Landesamt veröffentlichten Zahlen zum
31.12. desjeweiligenVorjahres.

Mit derUmlage - sie ist jeweils zum 1. Juli
des laufendenKalenderjahres fällig - sind
sämtliche Verwaltungs-, Personal- und
Sachkostenabgegolten.

Eine Anpassung der Umlage ist frühes
tens zum 1.1.2025 möglich, wobei vorab
rechtzeitig die maßgeblichen Berech
nungsgrundlagen zu übermitteln sind.

$3
Die Aufwendungen, die aufgrund von
Änderungen der gesetzlichen Grundla
gen für die Aufgaben der Standesämter
notwendig werden (z.B. Ersatz oder Er
weiterung von Hard- und Software), sind
von derStadt anteiligzuübernehmen.

Die Gemeindewird sichvor einer solchen
Investitionsentscheidung mit der Stadt
ins Benehmen setzen. Als Verteilungs
maßstab ist grundsätzlich die jeweilige
Einwohnerzahl der Gebietskörperschaf
tennach $ 2Satz 1 heranzuziehen.

$4
Die Befugnis der Stadt, die jeweiligen
Bürgermeister zum Eheschließungsbe
amten zu bestellen, wird durch diese
Vereinbarung nicht berührt (Art. 2 Abs. 2
Satz 3 AGPStG). Sie ist berechtigt, Trau
ungen in den dafür vorgesehenen Räu
mender Stadt vorzunehmen.

Bei Verhinderung eines solchen Ehe
schließungsstandesbeamten wird dieser
durch einen (Eheschließungs-)Standes
beamten der Gemeinde Bindlach in Bad
Berneck i. F. vertreten. Die Gebühren für
"Trauungen In den Räumen der Stadt
durch den Eheschließungsstandesbeam
ten der Stadt außerhalb derDienstzeit der
Stadtverwaltung stehen derStadt zu.

$5
Die Vereinbarung kann mit einer Zwei
Drittel-Mehrheit der gesetzlichen Zahl
der Mitglieder des Gemeinderats Bind
lach und des Stadtrats Bad Berneck
i.Fichtelgebirge aufgehobenwerden.

GegendenWillender oder einerderbetei
ligten kommunalen Gebietskörperschaf
ten kann eine Übertragung aufgehoben
werden, wenn dringende Gründe des
öffentliche Wohls vorliegen. Die Aufhe
bungsentscheidung trifft in diesem Fall
die für die aufnehmende kommunale
Gebietskörperschaft zuständige untere
Aufsichtsbehörde im Sinn des Art.4 Abs.1
Nr.1 AGPStG sowie Art.2 Abs.3 und 4
AGPStG.

$6
Die Vereinbarung tritt ab dem 1.Januar
2024inKraft.

Bindlach, 19. Oktober2023
GemeindeBindlach
ChristianBrunner
1.Bürgermeister

BadBernecki.F., 16. Oktober 2023
StadtBadBernecki.F.
JürgenZinnert
1.Bürgermeister

Aufgebot eines
Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte Sparkas
senbuch, ausgestellt von der Sparkasse
Bayreuth, ist verlorengegangen:

Konto-Nr.neu:3703738900
Konto-Nr. alt:303738900

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes
zumBGB wird der gegenwärtige Inhaber
dieser Urkunde aufgefordert, binnen ei
nerFristvon

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage des Sparkas
senbuches bei der unterzeichneten Spar
kasse anzumelden.

Die Urkunde wird nach Fristablauf für
kraftlos erklärt.

Bayreuth, 30.November2023
SparkasseBayreuth
DerVorstand
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